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BMF – IV/8 (IV/8) 

 

 

1. März 2007

BMF-010304/0009-IV/8/2007

An 

Zollämter 

Steuer- und Zollkoordination, Fachbereich Zoll und Verbrauchsteuern 

Steuer- und Zollkoordination, Risiko-, Informations- und Analysezentrum 

 

 

GK-0410, Arbeitsrichtlinie Personenverkehr auf der Straße im Nicht-EU/EWR-
Bereich 

 

Die Arbeitsrichtlinie Personenverkehr auf der Straße im Nicht-EU/EWR-Bereich (GK-0410) 

stellt einen Auslegungsbehelf zu den von den Zollämtern und Zollorganen zu vollziehenden 

Regelungen des Gelegenheitsverkehrsgesetzes 1996 und des Interbus-Übereinkommens dar, 

der im Interesse einer einheitlichen Vorgangsweise mitgeteilt wird. 

Über die gesetzlichen Bestimmungen hinausgehende Rechte und Pflichten können aus dieser 

Arbeitsrichtlinie nicht abgeleitet werden.  

Bei Erledigungen haben Zitierungen mit Hinweisen auf diese Arbeitsrichtlinie zu unterbleiben. 

 

Bundesministerium für Finanzen, 1. März 2007 
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0. Einführung 

0.1. Rechtsgrundlagen 

Die im grenzüberschreitenden Personengelegenheitsverkehr, der von im Nicht-EU/EWR-

Raum niedergelassenen Personenverkehrsunternehmern durchgeführt wird, geltenden 

Rechtsvorschriften sind folgende: 

1. das Bundesgesetz über die nichtlinienmäßige gewerbsmäßige Beförderung von Personen 

mit Kraftfahrzeugen (Gelegenheitsverkehrs-Gesetz 1996 – GelverkG); 

2. das Übereinkommen über die Personenbeförderung im grenzüberschreitenden 

Gelegenheitsverkehr mit Omnibussen (Interbus-Übereinkommen), ABl. EG Nr. L 321 vom 

26.11.2002 S. 13; 

3. das Abkommen zwischen der Europäischen Gemeinschaft und der Schweizerischen 

Eidgenossenschaft über den Güter- und Personenverkehr auf Schiene und Straße, ABl. 

EG Nr. L 114 vom 30.04.2002 S. 91, 

4. bilaterale Vereinbarungen mit den unter Abschnitt 0.2 genannten Ländern, mit denen auf 

dem Gebiet des grenzüberschreitenden Gelegenheitsverkehrs mit Omnibussen 

Erleichterungen vereinbart wurden. 

0.2. Geltungsbereich 

(1) Diese Arbeitsrichtlinie gilt im grenzüberschreitenden Personengelegenheitsverkehr, der 

von im Nicht-EU/EWR-Raum niedergelassenen Personenverkehrsunternehmern durchgeführt 

wird. 

(2) Vertragsstaaten des Interbus-Übereinkommens sind derzeit neben der Europäischen 

Gemeinschaft noch folgende Staaten: 

 Albanien, 

 Bosnien-Herzegowina, 

 Kroatien, 

 Mazedonien, 

 Moldau, 

 Montenegro, 

 Türkei. 

http://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=10007795
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/de/oj/2002/l_321/l_32120021126de00130043.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/de/oj/2002/l_321/l_32120021126de00130043.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/de/oj/2002/l_114/l_11420020430de00910127.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/de/oj/2002/l_114/l_11420020430de00910127.pdf
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(3) Bilaterale Vereinbarungen gelten derzeit mit folgenden Staaten: 

 Belarus, 

 Bosnien-Herzegowina, 

 Kroatien, 

 Moldau, 

 Russland, 

 Ukraine. 

Hinweis: Gegenüber den Interbus-Mitgliedsländern sind die bilateralen 
Vereinbarungen nur hinsichtlich des Pendelverkehrs anzuwenden. Alle anderen 
grenzüberschreitenden Gelegenheitsverkehre unterliegen dem Interbus-
Übereinkommen. 
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1. Begriffsbestimmungen 

1.1. Linienverkehr 

Als Linienverkehr im Sinne des Kraftfahrliniengesetzes 1952, BGBl. Nr. 203/1999 in der 

Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 12/2006, gilt die regelmäßige Beförderung von 

Personen mit Kraftfahrzeugen durch Personenkraftverkehrsunternehmer in einer bestimmten 

Verkehrsverbindung, wobei Fahrgäste an vorher festgesetzten Haltestellen aufgenommen 

oder abgesetzt werden können. Der Kraftfahrlinienverkehr ist ungeachtet einer etwaigen 

Verpflichtung zur Buchung für jedermann zugänglich. Der Kraftfahrlinienverkehr fällt nicht 

unter die Bestimmungen dieser Kontrolldokumentation, sondern wird unter der 

Kontrolldokumentation Kraftfahrlinienverkehr (GK-0420) behandelt. 

1.2. Gelegenheitsverkehr 

Der Gelegenheitsverkehr im Sinne des Gelegenheitsverkehrs-Gesetzes 1996 umfasst die 

gewerbsmäßige Beförderung von Personen mit Kraftfahrzeugen, ausgenommen die 

gewerbsmäßige Beförderung von Personen im Kraftfahrlinienverkehr auf Grund des 

Kraftfahrliniengesetzes. Der Gelegenheitsverkehr umfasst daher Pendelverkehre (Abschnitt 

1.2.1.), Rundfahrten mit geschlossenen Türen (Abschnitt 1.2.2.), Absetzfahrten (Abschnitt 

1.2.3.) und Abholfahrten (Abschnitt 1.2.4.) sowie alle sonstigen nicht unter den Begriff 

„Kraftfahrlinienverkehr“ fallenden gewerbsmäßigen Beförderungen von Personen mit 

Kraftfahrzeugen. 

1.2.1. Pendelverkehr 

Als Pendelverkehr gelten Verkehrsdienste, bei denen bei mehreren Hin- und Rückfahrten von 

demselben Ausgangsort nach demselben Zielort Reisende befördert werden, die zuvor in 

Gruppen zusammengefasst worden sind. Jede Reisegruppe, welche die Hinfahrt gemeinsam 

ausgeführt hat, wird bei einer späteren Fahrt geschlossen an den Ausgangsort 

zurückgebracht. Die erste Rückfahrt und die letzte Hinfahrt in der Reihe der Pendelfahrten 

sind Leerfahrten. 

Dieser Umstand gilt unabhängig von der Anzahl der Genehmigungen, die für einen 

zusammenhängenden Pendelverkehrsdienst benötigt werden. Wenn z. B. eine 

Pendelverkehrsgenehmigung für fünf Hin- und fünf Rückfahrten gilt, und der 

Pendelverkehrsdienst insgesamt 20 Fahrten umfasst, so sind für diesen Dienst zwei 

Genehmigungen erforderlich (die 2. Fahrt (= erste Rückfahrt) und die 19. Fahrt (= letzte 

Hinfahrt) sind bei so einem Dienst Leerfahrten!). 
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1.2.2. Rundfahrten mit geschlossenen Türen 

Rundfahrten mit geschlossenen Türen sind Verkehrsdienste, die mit dem selben Fahrzeug 

ausgeführt werden, das auf der gesamten Fahrtstrecke dieselbe Reisegruppe befördert und 

sie an den Ausgangsort zurückbringt. 

1.2.3. Absetzfahrten 

Absetzfahrten sind Verkehrsdienste, bei denen zur Hinfahrt am Ausgangsort des 

Verkehrsdienstes Fahrgäste aufgenommen wurden und bei denen die Rückfahrt eine 

Leerfahrt ist. 

1.2.4. Abholfahrten 

Abholfahrten sind Verkehrsdienste, bei denen die Hinfahrt eine Leerfahrt und die Rückfahrt 

eine besetzte Fahrt ist. 

1.2.5. Restliche Gelegenheitsverkehrsdienste 

Das sind Verkehrsdienste, die den Kriterien von Abschnitt 1.2.1. (Pendelverkehr), Abschnitt 

1.2.2. (Rundfahrten mit geschlossenen Türen), Abschnitt 1.2.3. (Absetzfahrten) und 

Abschnitt 1.2.4. (Abholfahrten) nicht entsprechen. 

1.3. Kabotage 

Kabotage ist die gewerbliche innerstaatliche Personenbeförderung mit Kraftomnibussen in 

einem anderen Staat als dem, in dem der diesen Verkehrsdienst durchführende Unternehmer 

einen Unternehmenssitz oder eine Niederlassung hat. 

1.4. Omnibusse 

Als Omnibusse gelten Fahrzeuge, die nach ihrer Bauart und Ausstattung geeignet und dazu 

bestimmt sind, mehr als neun Personen – einschließlich des Fahrers – zu befördern. 

1.5. Fahrtenblatt 

Das Fahrtenblatt ist, sofern es als Kontrolldokument erforderlich ist, vollständig ausgefüllt 

mitzuführen. Im grenzüberschreitenden Personengelegenheitsverkehr, der von im Nicht-

EU/EWR-Raum niedergelassenen Unternehmern durchgeführt wird, sind folgende 

Fahrtenblätter zu verwenden, die jeweils in Heften zu 25 abtrennbaren Exemplaren in 

doppelter Ausfertigung zusammengefasst sind: 
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1. Fahrtenblätter gemäß der Verordnung (EG) Nr. 2121/98 – diese haben dem Muster in der 

Arbeitsrichtlinie GK-0420 Anlage 4 zu entsprechen – oder  

2. Fahrtenblätter gemäß dem ASOR-Übereinkommen – diese haben dem Muster in Anlage 2 

zu entsprechen – oder 

3. Fahrtenblätter gemäß dem Interbus-Übereinkommen – diese haben dem Muster in 

Anlage 3 zu entsprechen. 

Statt der Angabe der Namen der Fahrgäste in dem dafür vorgesehenen Feld kann dem 

Fahrtenblatt oder auch der Genehmigung eine Fahrgastliste haltbar angeschlossen werden. 

1.6. Berechtigungsurkunde (Konzession) 

Die Berechtigungsurkunde (Konzession) ist ein (national unterschiedliches) Dokument, aus 

dem die Berechtigung des Unternehmens, national und international Gelegenheitsverkehre 

durchzuführen, er sichtlich ist. Sofern Zweifel bestehen, ob der jeweilige 

Verkehrsunternehmer berechtigt ist, Gelegenheitsverkehre durch zu führen, ist die Urkunde 

einzusehen. 
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2. Grenzüberschreitende Personengelegenheitsverkehre 

2.1. Gelegenheitsverkehrs-Gesetz 1996 

2.1.1. Genehmigungspflicht 

(1) Die gewerbsmäßige Beförderung von Personen im Gelegenheitsverkehr (Abschnitt 1.2.) 

mit Kraftfahrzeugen von Orten, die außerhalb des Bundesgebietes liegen, in oder durch das 

Bundesgebiet hindurch, oder von innerhalb des Bundesgebietes liegenden Orten in das 

Ausland, ist auch Unternehmern gestattet, die nach dem im Staat des Standortes ihres 

Unternehmens geltenden gesetzlichen Vorschriften zur Beförderung von Personen befugt 

sind und  

 entweder Inhaber 

 einer Gemeinschaftslizenz (Muster Anlage 7), 

 einer Genehmigung aufgrund des Landverkehrsabkommens mit der Schweiz 

(Schweizer Lizenz für den grenzüberschreitenden Personenverkehr; Muster Anlage 8), 

 einer Genehmigung aufgrund einer bilateralen Vereinbarung 

(Kontingentgenehmigung, Muster Anlage 6), einer Genehmigung aufgrund des 

Interbus-Übereinkommens (Interbus-Genehmigung, Muster Anlage 4),  

 einer Genehmigung des Bundesministers für Verkehr, Innovation und Technologie für 

den Verkehr nach, durch oder aus Österreich („§ 11 Genehmigung“, Muster Anlage 4) 

sind, 

 oder eine genehmigungsfreie Gelegenheitsfahrt aufgrund der in Abschnitt 2.1.2. zitierten 

Rechtsvorschriften durchführen. 

(2) Die Genehmigung des Bundesministers für Verkehr, Innovation und Technologie hat dem 

Muster in Anlage 4 zu entsprechen. Die Genehmigung ist nicht übertragbar und vollständig 

ausgefüllt während der gesamten Dauer der Fahrt im Fahrzeug mitzuführen. Auf einem 

Genehmigungsformular können mehrere KFZ-Kennzeichen eingetragen werden, jedoch nur 

von Fahrzeugen des Unternehmens, auf das die Genehmigung ausgestellt ist. Die 

Genehmigung gilt für eine oder mehrere Hin- und Rückfahrten. Die maximale 

Gültigkeitsdauer beträgt ein Jahr, sie kann aber auch für einen kürzeren Zeitraum festgelegt 

werden. 
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2.1.2. Genehmigungsfreiheit 

(1) Die Genehmigungsfreiheit für bestimmte Gelegenheitsverkehre wird festgelegt 

 durch Gemeinschaftsrecht für den EU/EWR-Bereich (siehe Arbeitsrichtlinie 

Personenverkehr auf der Straße im EU/EWR-Bereich, GK-0400), 

 durch das Landverkehrsabkommen zwischen der Europäischen Union und der Schweiz, 

 durch das Interbus-Übereinkommen für die Mitgliedsländer dieses Übereinkommens 

(derzeit neben der Europäischen Gemeinschaft noch Albanien, Bosnien und Herzegowina, 

Kroatien, Mazedonien, Moldau, Türkei) sowie 

 durch bilaterale Vereinbarungen. 

(2) Bei genehmigungsfreien Verkehren ist jedenfalls als Kontrolldokument ein vollständig 

ausgefülltes Fahrtenblatt samt Fahrgastliste (siehe Abschnitt 1.5.) mitzuführen. 

2.2. Bilaterale Vereinbarungen 

2.2.1. Genehmigungspflicht 

(1) Jeder Gelegenheitsverkehr, der von Busunternehmern durchgeführt wird, die in den 

unter Abschnitt 0.2. Abs. 4 genannten Ländern niedergelassen sind (ausgenommen 

Mitgliedstaaten des Interbus-Abkommens), unterliegt grundsätzlich der 

Genehmigungspflicht, sofern die Fahrzeuge nicht den in einzelnen bilateralen 

Vereinbarungen festgelegten hohen Sicherheits- und Umweltstandards entsprechen (siehe 

Abschnitt 2.2.2).  

Mitzuführen sind die vereinbarten 

 Kontingentgenehmigungen (Abs. 2) oder eine 

 Bewilligung gemäß § 11 Abs. 1 Ziffer 2 GelverkG (siehe Abschnitt 2.1.1.). 

(2) Die Kontingentgenehmigungen sind Einzelfahrtgenehmigungen und gelten prinzipiell für 

eine Hin- und eine Rückfahrt. Ausnahmen bestehen vereinzelt bei für den Pendelverkehr 

ausgestellten Genehmigungen, wobei eine Pendelverkehrsgenehmigung, die zum Beispiel für 

fünf Fahrten ausgestellt ist, für fünf Hinfahrten und fünf Rückfahrten gilt. Die 

Genehmigungen sind nicht übertragbar und sind vollständig ausgefüllt während der 

gesamten Fahrt im Fahrzeug mitzuführen. Auf einem Genehmigungsformular können 

mehrere KFZ-Kennzeichen eingetragen werden, jedoch nur von Fahrzeugen des 
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Unternehmens, auf das die Genehmigung ausgestellt ist. Folgende Daten der Genehmigung 

können gemäß den Vereinbarungen vom Unternehmer selbst ausgefüllt werden: 

 amtliche/s Kennzeichen des/der Fahrzeuge/s, 

 Vor- und Zuname des/der Lenker/s, 

 Reiseweg (Anführung der Grenzübergänge) sowie 

 Beginn und Ende der Fahrt (Ort und Datum). 

2.2.2. Genehmigungsfreiheit 

(1) Die nachstehend angeführten Verkehrsdienste unterliegen nicht der 

Genehmigungspflicht, sofern die Fahrzeuge, mit denen diese Verkehrsdienste durchgeführt 

werden, einem hohen Stand der Technik hinsichtlich Sicherheits- und Umweltstandards 

entsprechen. Dies ist durch einen technischen Fahrzeugbericht für Busse (COP-Dokument) 

nachzuweisen.  

a) Rundfahrten mit geschlossenen Türen (siehe Abschnitt 1.2.2.), 

b) Absetzfahrten (siehe Abschnitt 1.2.3.) und 

c) Abholfahrten (siehe Abschnitt 1.2.4.) bei denen die Hinfahrt eine Leerfahrt ist und alle 

Fahrgäste am selben Ort aufgenommen werden und die Fahrgäste 

 auf dem Gebiet entweder einer Nicht-Vertragspartei oder einer anderen als der, in 

der das Fahrzeug zugelassen ist, und in einer anderen als der, in der die Fahrgäste 

aufgenommen werden, in Gruppen zusammengefasst sind, auf Grund von 

Beförderungsverträgen, die vor ihrer Ankunft auf dem Gebiet der letztgenannten 

Vertragspartei geschlossen wurden, oder 

 vorher von demselben Verkehrsunternehmer bei einer Absetzfahrt (Abschnitt 1.2.3.) 

in das Gebiet der Vertragspartei gebracht worden sind, in dem sie wieder 

aufgenommen und in das Gebiet der Vertragspartei, in der das Fahrzeug zugelassen 

ist, befördert werden, oder 

 eingeladen worden sind, sich in das Gebiet einer anderen Vertragspartei zu begeben, 

wobei der Einladende die Beförderungskosten übernimmt; 

 die Fahrgäste müssen ein zusammengehöriger Personenkreis sein, der nicht nur zum 

Zweck der Fahrt gebildet worden sein darf und der in das Gebiet der Vertragspartei, 

in dem das Fahrzeug zugelassen worden ist, zurückgebracht wird. 
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(2) Vereinzelte Ausnahmen von diesen Bestimmungen sind in den einzelnen 

Landesübersichten in Anlage 1 angegeben. 

(3) Der technische Fahrzeugbericht für Busse (COP-DOK) hat dem Muster in Anlage 5 zu 

entsprechen und ersetzt im Fall der unter Abs. 1 angeführten Verkehrsdienste die 

Bewilligung gemäß § 12 GelverkG (Kontingentgenehmigung) und die Bewilligung gemäß § 11 

Abs. 1 Ziffer 2 GelverkG (§ 11-Bewilligung). Mit dem technischen Fahrzeugbericht für Busse 

wird nachgewiesen, dass das Fahrzeug den in der Vereinbarung festgelegten hohen 

technischen Sicherheits- und Umweltstandards entspricht, was Voraussetzung für die 

Genehmigungsfreiheit der unter Abs. 1 angeführten Verkehre ist. 

Der technische Fahrzeugbericht ist nach Maßgabe der auf dem Formular angegebenen 

erforderlichen Angaben ausgefüllt mitzuführen. Wird der technische Fahrzeugbericht nicht 

mitgeführt, ist auch bei den unter Abschnitt 2.2.2. genannten Verkehren 

Genehmigungspflicht anzunehmen. Wird auch keine Genehmigung mitgeführt, siehe 

Abschnitt 5. 

Hinweis: Beim technischen Fahrzeugbericht kann Feld Nr. 1 „Fortlaufende 
Dokumentnummer“ unausgefüllt bleiben; in Feld Nr. 6 kann der Ort des 
Genehmigungszeichens am Fahrzeug unangegeben bleiben; in Feld Nr. 6 sind 
entweder die Angaben laut ECE oder EEC oder KDV einzutragen. 

2.3. Interbus-Übereinkommen 

(1) In dem Bestreben, die Entwicklung des grenzüberschreitenden Verkehrs in Europa zu 

fördern und insbesondere seine Organisation und Durchführung zu erleichtern, hat die 

Europäische Gemeinschaft mit bestimmten Drittstaaten das Interbus-Übereinkommen 

abgeschlossen. Durch dieses Übereinkommen erfolgt eine harmonisierte Liberalisierung 

bestimmter grenzüberschreitender Gelegenheitsverkehre. Für den nicht liberalisierten 

grenzüberschreitenden Gelegenheitsverkehr, der weiterhin genehmigungspflichtig bleibt, 

werden bestimmte harmonisierte Verfahrensregeln vorgesehen. 

(2) Das Interbus-Übereinkommen gilt für grenzüberschreitende Gelegenheitsverkehre. Dabei 

gelten als grenzüberschreitende Gelegenheitsverkehre im Sinne dieses Übereinkommens alle 

Gelegenheitsverkehre gemäß Abschnitt 1.2., die zumindest auf dem Gebiet von zwei 

Vertragsparteien durchgeführt werden, ausgenommen Pendelverkehre (Abschnitt 1.2.1.). 

2.3.1. Genehmigungspflicht 

(1) Für alle Gelegenheitsverkehre (keine Pendelverkehre!), die nicht genehmigungsfrei sind 

(siehe Abschnitt 2.3.2.), können im Rahmen des Interbus-Übereinkommens Genehmigungen 
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von den zuständigen Behörden der Mitgliedsstaaten des Interbus-Übereinkommens erteilt 

werden. Ein Muster einer solchen Interbus-Genehmigung ist als Anlage 4 angeschlossen. 

(2) Für solche genehmigungspflichtigen Gelegenheitsverkehre können aber auch wie bisher 

Genehmigung gemäß § 11 Abs. 1 Ziffer 2 GelverkG (siehe Abschnitt 2.1.1.) verwendet 

werden. 

2.3.2. Genehmigungsfreiheit 

(1) Durch das Interbus-Übereinkommen werden folgende grenzüberschreitende 

Gelegenheitsverkehre, von der Genehmigungspflicht befreit:  

a) Rundfahrten mit geschlossenen Türen (siehe Abschnitt 1.2.2.), sofern der Ausgangsort 

im Gebiet jener Vertragspartei liegt, in der der Verkehrsunternehmer niedergelassen ist; 

b) Absetzfahrten (siehe Abschnitt 1.2.3.), sofern der Ausgangsort im Gebiet jener 

Vertragspartei liegt, in der der Verkehrsunternehmer niedergelassen ist; 

c) Abholfahrten (siehe Abschnitt 1.2.4.) bei denen die Hinfahrt eine Leerfahrt ist, und alle 

Fahrgäste am selben Ort aufgenommen werden und die Fahrgäste – auf dem Gebiet 

entweder einer Nicht-Vertragspartei oder einer anderen als der, in der das Fahrzeug 

zugelassen ist, und in einer anderen als der, in der die Fahrgäste aufgenommen werden, 

in Gruppen zusammengefasst sind, auf Grund von Beförderungsverträgen, die vor ihrer 

Ankunft auf dem Gebiet der letztgenannten Vertragspartei geschlossen wurden, und in 

das Gebiet der Vertragspartei gebracht, in der der Verkehrsunternehmer niedergelassen 

ist, oder 

 vorher von demselben Verkehrsunternehmer bei einer Absetzfahrt (Abschnitt 1.2.3.) 

in das Gebiet der Vertragspartei gebracht worden sind, in dem sie wieder 

aufgenommen und in das Gebiet der Vertragspartei, in der der Verkehrsunternehmer 

niedergelassen ist, befördert werden, oder 

 eingeladen worden sind, sich in das Gebiet einer anderen Vertragspartei zu begeben, 

wobei der Einladende die Beförderungskosten übernimmt; die Fahrgäste müssen ein 

zusammengehöriger Personenkreis sein, der nicht nur zum Zweck der Fahrt gebildet 

worden sein darf und der in das Gebiet der Vertragspartei, in der der 

Verkehrsunternehmer niedergelassen ist, zurückgebracht wird.  

(2) Ferner sind folgende Fahrten von der Genehmigungspflicht befreit: 

1. Transitfahrten durch das Gebiet von Vertragsparteien im Zusammenhang mit 

genehmigungsfreien Gelegenheitsverkehren sowie 
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2. Leerfahrten von Omnibussen, die lediglich als Ersatz von Omnibussen dienen sollen, die 

bei einer unter dieses Übereinkommen fallenden grenzüberschreitenden Verkehrsleistung 

beschädigt worden oder ausgefallen sind. 

(3) Im Interbus-Übereinkommen sind so genannte Restriktionen für „alte“ Busse enthalten. 

Das bedeutet insbesondere, dass ab dem 1. Jänner 2007 nur mehr Fahrzeuge, die nach dem 

1. Oktober 1993 erstzugelassen wurden, derartige Verkehre durchführen dürfen. 

2.3.3. Steuer- und Zollbestimmungen 

(1) Gemäß Artikel 9 Abs. 1 des Interbus-Übereinkommens sind Omnibusse, die bei nach 

diesem Übereinkommen durchgeführten Gelegenheitsverkehren (keine Pendelverkehre!) 

eingesetzt werden, von allen Fahrzeugsteuern und allen auf den Betrieb oder Besitz von 

Fahrzeugen erhobenen Abgaben sowie von allen speziell auf Verkehrsleistungen erhobenen 

Steuern und Abgaben befreit. Diese Befreiung gilt jedoch nicht für die Steuern und Abgaben 

auf Kraftstoffe, die auf Verkehrsleistungen erhobene Umsatzsteuer, 

Straßenbenutzungsgebühren und sonstige von den Verkehrsnutzern für die Nutzung der 

Infrastruktur erhobene Gebühren. 

In der Praxis ist diese Steuerbefreiung nur für die Kraftfahrzeugsteuer von Bedeutung (siehe 

Arbeitsrichtlinie Kraftfahrzeugsteuer, GK-0900). 

(2) Gemäß Artikel 9 Abs. 1 des Interbus-Übereinkommens sind ferner  

1. der von den Omnibussen in den hierfür herstellerseitig vorgesehenen Behältern 

mitgeführte Kraftstoff bis zur Höchstmenge von 600 Litern sowie 

2. die in den Fahrzeugen ausschließlich für Betriebszwecke befindlichen Schmierstoffe von 

allen in den anderen Vertragsparteien erhobenen Einfuhrzöllen und sonstigen Steuern 

und Abgaben befreit. 

Diese Eingangsabgabenbefreiung ist eine Erweiterung der in Artikel 112 Abs. 1 Buchstabe a 

der Zollbefreiungsverordnung enthaltenen Eingangsabgabenbefreiung für Treibstoff in den 

Hauptbehältern von Omnibussen. Während nämlich die Zollbefreiungsverordnung auf das 

Mitführen von Treibstoff in den Hauptbehältern abstellt – als Hauptbehälter gelten die vom 

Hersteller in alle Kraftfahrzeuge desselben Typs fest eingebauten Behälter, die die 

unmittelbare Verwendung des Treibstoffs für den Antrieb der Kraftfahrzeuge ermöglichen –, 

begünstigt das Interbus-Übereinkommen Treibstoff dann, wenn der Treibstoff in den hierfür 

herstellerseitig vorgesehenen Behältern – dabei muss es sich nicht unbedingt auch um 

Hauptbehälter handeln – mitgeführt wird. Allerdings ist die Abgabenbefreiung nach dem 
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Interbus-Übereinkommen – im Gegensatz zur Zollbefreiungsverordnung – nur bis zur 

Höchstmenge von 600 Litern Treibstoff zu gewähren. 

In der Praxis bedeutet dies, dass bei nach dem Interbus-Übereinkommen durch geführten 

Gelegenheitsverkehren (keine Pendelverkehre!) Treibstoff auch in herstellerseitig 

vorgesehenen Zusatztanks bis zur Höchstmenge von 600 Litern eingangsabgabenfrei bleibt. 

Treibstoff, der in nachträglich eingebauten Zusatztanks befördert wird, ist weder nach der 

Zollbefreiungsverordnung noch nach dem Interbus-Übereinkommen von den 

Eingangsabgaben befreit. 

2.4. Mitzuführende Dokumente 

(1) Die Anlage 1 enthält eine auf der Grundlage der unter Abschnitt 0.1. zitierten 

Rechtsgrundlagen ausgearbeitete Übersicht über die Genehmigungspflicht und die vom 

Lenker mitzuführenden Dokumente bei der Einreise ausländischer Omnibusse aus dem Nicht-

EU/EWR-Bereich. 

(2) Mitzuführen sind jedenfalls 

1. bei genehmigungspflichtigen Verkehren 

 das Kontrolldokument gemäß Verordnung (EG) Nr. 2121/98, gemäß ASOR-

Übereinkommen oder gemäß Interbus-Übereinkommen (jeweils immer mit 

Fahrgastliste) und entweder  

 eine Kontingentgenehmigung oder 

 eine Bewilligung gemäß § 11 Abs. 1 Ziffer 2 GelverkG („§ 11-

Genehmigung“) oder 

 eine Genehmigung gemäß Interbus-Übereinkommen oder 

 eine Schweizer Lizenz; 

2. bei liberalisierten Verkehren 

 das Kontrolldokument gemäß Verordnung (EG) Nr. 2121/98, 

 gemäß ASOR-Übereinkommen oder 

 gemäß Interbus-Übereinkommen (jeweils mit Fahrgastliste) und 

 bei manchen Staaten (siehe Übersicht in der Anlage 1) der „technische 

Fahrzeugbericht“ für Busse (COP-DOK), durch den die hohen Umwelt- und 
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technischen Sicherheitsstandards nachgewiesen werden müssen (dies falls ersetzt der 

„technische Fahrzeugbericht für Busse“ (COP-DOK) die Genehmigung). 

2.5. Abkommen EG – Schweiz 

Gemäß Artikel 17 des Abkommens zwischen der Europäischen Gemeinschaft und der 

Schweizerischen Eidgenossenschaft über den Güter- und Personenverkehr auf Schiene und 

Straße, ABl. EG Nr. L 114 vom 30.04.2002 S. 91, unterliegt die gewerbsmäßige Beförderung 

von Personen im Gelegenheitsverkehr (Abschnitt 1.2.) mit Schweizer Kraftfahrzeugen einer 

der Gemeinschaftslizenz (siehe Abschnitt 2.2. der Kontrolldokumentation Personenverkehr 

EU/EWR) gleichwertigen (und ähnlichen) schweizerischen Lizenz. 

Verkehre von, nach und durch Österreich dürfen somit nur unter folgenden Voraussetzungen 

von Schweizer Busunternehmern durchgeführt wer den: 

 Mitführen einer beglaubigten Kopie der schweizerischen Lizenz sowie 

 Mitführen eines Kontrollpapiers gemäß Verordnung (EG) Nr. 2121/98. 

Das sich daraus gegenüber der Schweiz ergebende Regime ist in der Übersicht in Anlage 1 

dargestellt. 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/de/oj/2002/l_114/l_11420020430de00910127.pdf
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3. Kabotage 

Die Durchführung von Kabotageverkehren (siehe Abschnitt 1.3.) durch 

Personenverkehrsunternehmer, die im Nicht-EU/EWR-Bereich niedergelassen sind, ist 

ausnahmslos verboten. 



GK-0410 GZ BMF-010304/0009-IV/8/2007 idF GZ BMF-010304/0008-IV/8/2009 vom 18. Juni 2009 

 

© Bundesministerium für Finanzen 10 - 15 

4. Kontrolle 

(1) Im Hinblick auf § 11 Abs. 3 GelverkG haben die Zollorgane Kontrollen zur Überwachung 

der Einhaltung der Vorschriften des Gelegenheitsverkehrs-Gesetzes 1996, des Interbus-

Übereinkommens sowie der bilateralen Vereinbarungen im Bereich des 

grenzüberschreitenden Gelegenheitsverkehres durchzuführen.  

(2) Die jeweils mitzuführenden Dokumente (siehe Übersicht in Anlage 1) sind dem 

Kontrollberechtigten auf Verlangen vorzuzeigen. 

(3) Wird bei der Kontrolle eines Omnibusses festgestellt, dass ein mitzuführendes Dokument 

mangelhaft ist oder fehlt oder eine Voraussetzung für die Genehmigungsfreiheit nicht erfüllt 

ist, ist Anzeige bei der örtlich zuständigen Bezirksverwaltungsbehörde zu erstatten, sofern 

der Mangel nicht behoben werden kann (z.B. Ergänzung der Fahrgastliste). Eine Durchschrift 

dieser Anzeige ist dem Bundesministerium für Verkehr, Innovation und Technologie, 

Abteilung II/ST7, Hetzgasse 2, 1030 Wien, zu übermitteln. Wird dieser Sachverhalt bei der 

Einreise festgestellt, so ist diese überdies zu verweigern, sofern für den beabsichtigten 

Verkehrsdienst keine gültige Genehmigung vorgelegt werden kann. 

(4) Werden gegen Maßnahmen, die auf Grund dieser Arbeitsrichtlinie ergriffen wurden, 

Beschwerden, Einwendungen u. dgl. erhoben und treten im Zuge der Erledigung derartiger 

Anbringen Zweifelsfragen auf, die vom Zollamt nicht ausreichend geklärt werden können, ist 

durch Rückfrage im Bundesministerium für Verkehr, Innovation und Technologie (Abteilung 

II/ST7, Hetzgasse 2, 1030 Wien, Tel.: 01/71100-5458) eine entsprechende Klärung 

herbeizuführen. 

(5) Aus Gründen des schnelleren Informationsflusses besteht gegen die Entgegennahme von 

direkten Weisungen im Gegenstand durch das Bundesministerium für Verkehr, Innovation 

und Technologie kein Einwand. 
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5. Strafbestimmungen 

5.1. Unternehmer 

(1) Gemäß § 15 Abs. 1 GelverkG sind insbesondere die nachstehenden Verstöße gegen die in 

dieser Arbeitsrichtlinie behandelten Regelungen als Verwaltungsübertretungen anzusehen.  

Wer als Unternehmer 

a) eine Beförderung gemäß § 11 Abs. 1 Z 2 GelverkG ohne die erforderliche Genehmigung 

durchführt (§ 15 Abs. 1 Z 3 GelverkG); 

b) nicht dafür sorgt, dass die gemäß der Verordnung (EWG) Nr. 684/92 oder der 

Verordnung (EG) Nr. 12/98 erforderliche beglaubigte Abschrift der Gemeinschaftslizenz 

oder das Fahrtenblatt mitgeführt wird (§ 15 Abs. 1 Z 6 GelverkG); 

c) nicht dafür sorgt, dass die notwendigen Genehmigungen oder Nachweise gemäß dem 

Landesverkehrsabkommen mit der Schweiz oder gemäß den Vereinbarungen nach § 12 

GelverkG oder gemäß dem Interbusabkommen oder dem ASOR-Durchführungsgesetz 

mitgeführt werden (§ 15 Abs. 1 Z 8 GelverkG). 

(2) Strafbar nach § 15 Abs. 1 Z 3, Z 6 und Z 8 GelverkG ist ein Unternehmer auch dann, 

wenn er die Verpflichtungen im Ausland verletzt. Örtlich zuständig ist diesfalls jene Behörde, 

in deren Sprengel der Lenker im Zuge einer Straßenkontrolle betreten wird, sonst jene 

Behörde, in deren Sprengel der Grenzübertritt in das Bundesgebiet erfolgte. 

(3) Bei Verwaltungsübertretungen gemäß § 15 Abs. 1 Z 3 GelverkG hat die Geldstrafe 

mindestens 1.453 € und bei Verwaltungsübertretungen gemäß § 15 Abs. 1 Z 6 und Z 8 

GelverkG hat die Geldstrafe mindestens 363 € zu betragen. Die Einhebung von Geldstrafen 

mit Organstrafverfügung gemäß § 50 VStG durch Zollorgane ist daher (im Hinblick auf die 

Ermächtigung gemäß § 34 Abs. 2 ZollR-DG lediglich bis zu einem Betrag von 120 €) nicht 

möglich. 

(4) Gemäß § 15a GelverkG kann als vorläufige Sicherheit im Sinne des § 37a VStG bei 

Verdacht einer Übertretung der Vorschriften über den grenzüberschreitenden 

Personenverkehr mit Kraftfahrzeugen (§ 11 und § 12 GelverkG) oder einer Zuwiderhandlung 

gemäß § 15 Abs. 1 Z 3 sowie Z 6 bis Z 8 GelverkG ein Betrag bis zu 1.453 € festgesetzt 

werden. Die Ermächtigung zur Einhebung einer vorläufigen Sicherheit in der Höhe von 1.453 

€ für die vorstehend genannten Übertretungen oder Zuwiderhandlungen gilt im Hinblick auf 

§ 34 Abs. 2 in Verbindung mit § 2 Abs. 1 ZollR-DG auch für die Zollorgane. Bei Verdacht 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/de/consleg/1992/R/01992R0684-20070101-de.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/de/oj/1998/l_004/l_00419980108de00100014.pdf
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einer Übertretung des Unternehmers gilt dabei der Lenker als Vertreter des Unternehmers, 

falls nicht dieser selbst oder ein von ihm bestellter Vertreter bei den Amtshandlungen 

anwesend ist.  

Hinweis: Einer gesonderten Ermächtigung durch die Bezirksverwaltungsbehörde 
bedarf es zur Einhebung einer vorläufigen Sicherheit durch die Zollorgane im Hinblick 
auf die ab 1. Juli 2007 im § 34 Abs. 2 ZollR-DG normierte direkte gesetzliche 
Ermächtigung nicht. Allenfalls in der Vergangenheit durch die 
Bezirksverwaltungsbehörden erteilte diesbezügliche Ermächtigungen werden durch die 
nunmehrige direkte gesetzliche Ermächtigung gegenstandslos. 

5.2. Lenker 

(1) Gemäß § 15 Abs. 5 GelverkG sind insbesondere die nachstehenden Verstöße gegen die in 

dieser Arbeitsrichtlinie behandelten Regelungen als Verwaltungsübertretungen anzusehen.  

Wer als Lenker 

a) eine gemäß der Verordnung (EWG) Nr. 684/92 oder der Verordnung (EG) Nr. 12/98 

erforderliche Abschrift der Gemeinschaftslizenz oder das Fahrtenblatt nicht mitführt oder 

auf Verlangen den Kontrollorganen nicht vorweist (§ 15 Abs. 5 Z 2 GelverkG); 

b) die notwendigen Genehmigungen oder Nachweise gemäß dem 

Landesverkehrsabkommen mit der Schweiz oder gemäß den Vereinbarungen nach § 12 

GelverkG oder gemäß dem Interbusabkommen oder dem ASOR-Durchführungsgesetz 

nicht mitführt oder auf Verlangen den Kontrollorganen nicht vorweist (§ 15 Abs. 5 Z 4 

GelverkG). 

(2) Gemäß § 15a GelverkG kann als vorläufige Sicherheit im Sinne des § 37a VStG bei 

Verdacht einer Übertretung der Vorschriften über den grenzüberschreitenden 

Personenverkehr mit Kraftfahrzeugen (§ 11 und § 12 GelverkG) ein Betrag bis zu 1.453 € 

festgesetzt werden. Die Ermächtigung zur Einhebung einer vorläufigen Sicherheit in der 

Höhe von 1.453 € für die vorstehend genannten Übertretungen oder Zuwiderhandlungen gilt 

im Hinblick auf § 34 Abs. 2 in Verbindung mit § 2 Abs. 1 ZollR-DG auch für die Zollorgane. 

Die Zollorgane sind gemäß § 34 Abs. 2 ZollR-DG weiters ermächtigt, bei geringfügigen 

Verstößen mit Organstrafverfügung gemäß § 50 VStG Geldstrafen bis zu 120 € einzuheben. 

Hinweis: Einer gesonderten Ermächtigung durch die Bezirksverwaltungsbehörde 
bedarf es zur Einhebung einer vorläufigen Sicherheit oder zur Erlassung von 
Organstrafverfügungen durch die Zollorgane im Hinblick auf die ab 1. Juli 2007 im § 34 
Abs. 2 ZollR-DG normierte direkte gesetzliche Ermächtigung nicht. Allenfalls in der 
Vergangenheit durch die Bezirksverwaltungsbehörden erteilte diesbezügliche 
Ermächtigungen werden durch die nunmehrige direkte gesetzliche Ermächtigung 
gegenstandslos. 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/de/consleg/1992/R/01992R0684-20070101-de.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/de/oj/1998/l_004/l_00419980108de00100014.pdf
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Anlage 1 

Übersicht über die Genehmigungspflicht im 

Personenverkehr auf der Straße im Nicht-EU/EWR-Bereich 

Albanien 

Verkehrsart 
Genehmigungs- 

pflicht 

Genehmi- 
gung 

ausgestellt 
von 

Mitzuführende 
Dokumente 

Rundfahrten mit 
geschlossenen Türen 
(Abschnitt 1.2.2.) 

nein   Interbus Fahrtenheft 
(Anlage 3) 

Absetzfahrten 
(Abschnitt 1.2.3.) 

nein   Interbus Fahrtenheft 
(Anlage 3) 

Abholfahrten 
(Abschnitt 1.2.4.) 

nein   Interbus Fahrtenheft 
(Anlage 3) 

Pendelverkehre 
(Abschnitt 1.2.1.) 

ja, auch wenn 
technischer 
Fahrzeugbericht für 
Busse mitgeführt wird 

BMVIT  Genehmigung gem. § 11 
Abs. 1 Z 2 GelverkG; 

 Fahrtenheft (Abschnitt 
1.5.) 

restliche 
Gelegenheitsverkehre  

ja, auch wenn 
technischer 
Fahrzeugbericht für 
Busse mitgeführt wird 

BMVIT  Genehmigung gem. § 11 
Abs. 1 Z 2 GelverkG; 

 Fahrtenheft (Abschnitt 
1.5.) 

Hinweise: 

 Kein Abkommen; 

 Interbus-Übereinkommen; 

 Obige Angaben gelten sowohl für bilaterale Fahrten als auch für Transitfahrten; 

 Als Fahrtenheft ist bei allen Gelegenheitsverkehren – bis auf Pendelverkehre – das 

Fahrtenheft gemäß Interbus-Übereinkommen mitzuführen, bei Pendelverkehren 

Fahrtenheft gemäß ASOR-Übereinkommen oder gemäß Interbus-Übereinkommen oder 

gemäß der Verordnung (EG) Nr. 2121/98 samt Fahrgastliste (siehe Abschnitt 1.5.). 
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Andorra 

Verkehrsart 
Genehmigungs-

pflicht 

Genehmi-
gung 

ausgestellt 
von 

Mitzuführende 
Dokumente 

Rundfahrten mit 
geschlossenen Türen 
(Abschnitt 1.2.2.) 

ja BMVIT  § 11 Genehmigung 

 Kontrolldokument (ASOR-
Fahrtenblatt oder 
Interbus-Fahrtenblatt) 

Absetzfahrten 
(Abschnitt 1.2.3.) 

ja BMVIT  § 11 Genehmigung 

 Kontrolldokument (ASOR-
Fahrtenblatt oder 
Interbus-Fahrtenblatt) 

Abholfahrten 
(Abschnitt 1.2.4.) 

ja BMVIT  § 11 Genehmigung 

 Kontrolldokument (ASOR-
Fahrtenblatt oder 
Interbus-Fahrtenblatt) 

Pendelverkehre 
(Abschnitt 1.2.1.) 

ja BMVIT  § 11 Genehmigung 

 Kontrolldokument (ASOR-
Fahrtenblatt oder 
Interbus-Fahrtenblatt) 

restliche 
Gelegenheitsverkehre  

ja BMVIT  § 11 Genehmigung 

 Kontrolldokument (ASOR-
Fahrtenblatt oder 
Interbus-Fahrtenblatt) 

Hinweise: 

 Kein Abkommen; 

 Obige Angaben gelten sowohl für bilaterale Fahrten als auch für Transitfahrten. 
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Belarus 

Verkehrsart 
Genehmigungs- 

pflicht 

Genehmi- 
gung 

ausgestellt 
von 

Mitzuführende 
Dokumente 

Pendelverkehre 
(Abschnitt 1.2.1.) 

ja, auch wenn 
technischer 
Fahrzeugbericht für 
Busse mitgeführt wird 

BMVIT  Genehmigung gem. § 11 
Abs. 1 Z 2 GelverkG oder 
Kontingentgenehmigung; 

 Fahrtenheft (Abschnitt 
1.5.) 

Rundfahrten mit 
geschlossenen Türen 
(Abschnitt 1.2.2.) 

nein, wenn 
technischer 
Fahrzeugbericht für 
Busse mitgeführt wird 

  Fahrtenheft (Abschnitt 
1.5.); 

 technischer 
Fahrzeugbericht für Busse 
(Abschnitt 2.2.2. (3)) 

ja, wenn kein 
technischer 
Fahrzeugbericht für 
Busse mitgeführt wird 

BMVIT  Genehmigung gem. § 11 
Abs. 1 Z 2 GelverkG oder 
Kontingentgenehmigung; 

 Fahrtenheft (Abschnitt 
1.5.) 

Absetzfahrten 
(Abschnitt 1.2.3.) 

nein, wenn 
technischer 
Fahrzeugbericht für 
Busse mitgeführt wird 

  Fahrtenheft (Abschnitt 
1.5.); 

 technischer 
Fahrzeugbericht für Busse 
(Abschnitt 2.2.2. (3)) 

ja, wenn kein 
technischer 
Fahrzeugbericht für 
Busse mitgeführt wird 

BMVIT  Genehmigung gem. § 11 
Abs. 1 Z 2 GelverkG oder 
Kontingentgenehmigung; 

 Fahrtenheft (Abschnitt 
1.5.) 

Abholfahrten 
(Abschnitt 1.2.4.)  

nein, wenn 
technischer 
Fahrzeugbericht für 
Busse mitgeführt wird 

  Fahrtenheft (Abschnitt 
1.5.); 

 technischer 
Fahrzeugbericht für Busse 
(Abschnitt 2.2.2. (3)) 

ja, wenn kein 
technischer 
Fahrzeugbericht für 
Busse mitgeführt wird 

BMVIT  Genehmigung gem. § 11 
Abs. 1 Z 2 GelverkG oder 
Kontingentgenehmigung; 

 Fahrtenheft (Abschnitt 
1.5.) 
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Verkehrsart 
Genehmigungs- 

pflicht 

Genehmi- 
gung 

ausgestellt 
von 

Mitzuführende 
Dokumente 

ja, auch wenn 
technischer 
Fahrzeugbericht für 
Busse mitgeführt wird 

BMVIT  Genehmigung gem. § 11 
Abs. 1 Z 2 GelverkG oder 
Kontingentgenehmigung; 

 Fahrtenheft (Abschnitt 
1.5.) 

Hinweise: 

 Abkommen aus 2000 mit vereinbartem Kontingentaustausch; 

 Obige Angaben gelten sowohl für bilaterale Fahrten als auch für Transitfahrten; 

 Die Genehmigungsbefreiung ist nur unter der Voraussetzung, dass ein technischer 

Fahrzeugbericht für Busse (Abschnitt 2.2.2. Abs. 3) vorgewiesen wird, möglich; 

 Als Fahrtenheft ist entweder ein Fahrtenheft gemäß ASOR-Übereinkommen, gemäß 

Interbus-Übereinkommen oder gemäß der Verordnung (EG) Nr. 2121/98 samt 

Fahrgastliste mitzuführen (siehe Abschnitt 1.5.). 
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Bosnien-Herzegowina 

Verkehrsart 
Genehmigungs- 

pflicht 

Genehmi- 
gung 

ausgestellt 
von 

Mitzuführende 
Dokumente 

Pendelverkehre 
(Abschnitt 1.2.1.) 

ja, auch wenn 
technischer 
Fahrzeugbericht für 
Busse mitgeführt wird 

BMVIT  Interbus-Fahrtenheft 
(Anlage 3) 

Rundfahrten mit 
geschlossenen Türen 
(Abschnitt 1.2.2.) 

nein   Interbus-Fahrtenheft 
(Anlage 3) 

Absetzfahrten 
(Abschnitt 1.2.3.) 

nein   Interbus-Fahrtenheft 
(Anlage 3) 

Abholfahrten 
(Abschnitt 1.2.4.)  

nein   Interbus-Fahrtenheft 
(Anlage 3) 

restliche 
Gelegenheitsverkehre 

ja, auch wenn 
technischer 
Fahrzeugbericht für 
Busse mitgeführt wird 

BMVIT  Genehmigung gem. § 11 
Abs. 1 Z 2 GelverkG oder 
Kontingentgenehmigung 
oder Interbus-
Genehmigung; 

 Interbus-Fahrtenheft 
(Anlage 3) 

Hinweise: 

 Abkommen aus 1995 mit vereinbartem Kontingentaustausch; 

 Interbus-Übereinkommen; 

 Als Fahrtenheft ist bei allen Gelegenheitsverkehren – bis auf Pendelverkehre – 

ausschließlich das Fahrtenheft gemäß Interbus-Übereinkommen mitzuführen; bei 

Pendelverkehren Fahrtenheft gemäß ASOR-Übereinkommen oder gemäß Interbus-

Übereinkommen oder gemäß der Verordnung (EG) Nr. 2121/98 samt Fahrgastliste (siehe 

Abschnitt 1.5.). 
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Kroatien 

Verkehrsart 
Genehmigungs- 

pflicht 

Genehmi- 
gung 

ausgestellt 
von 

Mitzuführende 
Dokumente 

Rundfahrten mit 
geschlossenen Türen 
(Abschnitt 1.2.2.) 

nein   Interbus-Fahrtenheft 
(Anlage 3) 

Absetzfahrten 
(Abschnitt 1.2.3.) 

nein   Interbus-Fahrtenheft 
(Anlage 3) 

Abholfahrten 
(Abschnitt 1.2.4.) 

nein   Interbus-Fahrtenheft 
(Anlage 3) 

Pendelverkehre 
(Abschnitt 1.2.1.) 

ja, auch wenn 
technischer 
Fahrzeugbericht für 
Busse mitgeführt wird 

BMVIT  Genehmigung gem. § 11 
Abs. 1 Z 2 GelverkG oder 
Kontingentgenehmigung; 

 Fahrtenheft (Abschnitt 
1.5.) 

restliche 
Gelegenheitsverkehre 

ja, auch wenn 
technischer 
Fahrzeugbericht für 
Busse mitgeführt wird 

BMVIT  Genehmigung gem. § 11 
Abs. 1 Z 2 GelverkG oder 
Kontingentgenehmigung 
oder Interbus-
Genehmigung; 

 Interbus-Fahrtenheft 
(Anlage 3) 

Hinweise: 

 Abkommen aus 1994 mit vereinbartem Kontingentaustausch; 

 Interbus-Übereinkommen; 

 Obige Angaben gelten sowohl für bilaterale Fahrten als auch für Transitfahrten; 

 Als Fahrtenheft ist bei allen Gelegenheitsverkehren – bis auf Pendelverkehre – das 

Fahrtenheft gemäß Interbus-Übereinkommen mitzuführen; bei Pendelverkehren 

Fahrtenheft gemäß ASOR-Übereinkommen oder gemäß Interbus-Übereinkommen oder 

gemäß der Verordnung (EG) Nr. 2121/98 samt Fahrgastliste (siehe Abschnitt 1.5.). 
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Mazedonien 

Verkehrsart 
Genehmigungs- 

pflicht 

Genehmi- 
gung 

ausgestellt 
von 

Mitzuführende 
Dokumente 

Rundfahrten mit 
geschlossenen Türen 
(Abschnitt 1.2.2.) 

nein   Interbus-Fahrtenheft 
(Anlage 3) 

Absetzfahrten 
(Abschnitt 1.2.3.) 

nein   Interbus-Fahrtenheft 
(Anlage 3) 

Abholfahrten 
(Abschnitt 1.2.4.) 

nein   Interbus-Fahrtenheft 
(Anlage 3) 

Pendelverkehre 
(Abschnitt 1.2.1.) 

ja, auch wenn 
technischer 
Fahrzeugbericht für 
Busse mitgeführt wird 

BMVIT  Genehmigung gem. § 11 
Abs. 1 Z 2 GelverkG oder 
Kontingentgenehmigung; 

 Fahrtenheft (Abschnitt 
1.5.) 

restliche 
Gelegenheitsverkehre 

ja, auch wenn 
technischer 
Fahrzeugbericht für 
Busse mitgeführt wird 

BMVIT  Genehmigung gem. § 11 
Abs. 1 Z 2 GelverkG oder 
Kontingentgenehmigung 
oder Interbus-
Genehmigung; 

 Interbus-Fahrtenheft 
(Anlage 3) 

Hinweise: 

 kein Abkommen; 

 Interbus-Übereinkommen; 

 Obige Angaben gelten sowohl für bilaterale Fahrten als auch für Transitfahrten; 

 Als Fahrtenheft ist bei allen Gelegenheitsverkehren – bis auf Pendelverkehre – das 

Fahrtenheft gemäß Interbus-Übereinkommen mitzuführen; bei Pendelverkehren 

Fahrtenheft gemäß ASOR-Übereinkommen oder gemäß Interbus-Übereinkommen oder 

gemäß der Verordnung (EG) Nr. 2121/98 samt Fahrgastliste (siehe Abschnitt 1.5.). 
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Moldau 

Verkehrsart 
Genehmigungs- 

pflicht 

Genehmi- 
gung 

ausgestellt 
von 

Mitzuführende 
Dokumente 

Rundfahrten mit 
geschlossenen Türen 
(Abschnitt 1.2.2.) 

nein   Interbus-Fahrtenheft 
(Anlage 3) 

Absetzfahrten 
(Abschnitt 1.2.3.) 

nein   Interbus-Fahrtenheft 
(Anlage 3) 

Abholfahrten 
(Abschnitt 1.2.4.) 

nein   Interbus-Fahrtenheft 
(Anlage 3) 

Pendelverkehre 
(Abschnitt 1.2.1.) 

ja, auch wenn 
technischer 
Fahrzeugbericht für 
Busse mitgeführt wird 

BMVIT  Genehmigung gem. § 11 
Abs. 1 Z 2 GelverkG oder 
Kontingentgenehmigung; 

 Fahrtenheft (Abschnitt 
1.5.) 

restliche 
Gelegenheitsverkehre 

ja, auch wenn 
technischer 
Fahrzeugbericht für 
Busse mitgeführt wird 

BMVIT  Genehmigung gem. § 11 
Abs. 1 Z 2 GelverkG oder 
Kontingentgenehmigung 
oder Interbus-
Genehmigung; 

 Interbus-Fahrtenheft 
(Anlage 3) 

Hinweise: 

 Abkommen aus 1996 mit vereinbartem Kontingentaustausch; 

 Interbus-Übereinkommen; 

 Obige Angaben gelten sowohl für bilaterale Fahrten als auch für Transitfahrten; 

 Als Fahrtenheft ist bei allen Gelegenheitsverkehren – bis auf Pendelverkehre – das 

Fahrtenheft gemäß Interbus-Übereinkommen mitzuführen; bei Pendelverkehren 

Fahrtenheft gemäß ASOR-Übereinkommen oder gemäß Interbus-Übereinkommen oder 

gemäß der Verordnung (EG) Nr. 2121/98 samt Fahrgastliste (siehe Abschnitt 1.5.). 
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Montenegro 

Verkehrsart 
Genehmigungs- 

pflicht 

Genehmi- 
gung 

ausgestellt 
von 

Mitzuführende 
Dokumente 

Rundfahrten mit 
geschlossenen Türen 
(Abschnitt 2.4.2. (1) 
a) 

nein   Interbus-Fahrtenheft 
(Anlage 3) 

Absetzfahrten 
(Abschnitt 2.4.2. (1) 
b) 

nein   Interbus-Fahrtenheft 
(Anlage 3) 

Abholfahrten 
(Abschnitt 2.4.2. (1) 
c)  

nein   Interbus-Fahrtenheft 
(Anlage 3) 

Pendelverkehre 
(Abschnitt 1.2.1.) 

ja BMVIT  Genehmigung gem. § 11 
Abs. 1 Z 2 GelverkG; 

 Fahrtenheft (Abschnitt 
1.5.) 

restliche 
Gelegenheitsverkehre 
(Abschnitt 1.2.4.) 

ja BMVIT  Genehmigung gem. § 11 
Abs. 1 Z 2 GelverkG oder 
Interbus-Genehmigung 

 Interbus-Fahrtenheft 

Hinweise: 

 Interbus-Übereinkommen; 

 Obige Angaben gelten sowohl für bilaterale Fahrten als auch für Transitfahrten; 

 Als Fahrtenheft ist bei allen Gelegenheitsverkehren – bis auf Pendelverkehre – das 

Fahrtenheft gemäß Interbus-Übereinkommen mitzuführen. Bei Pendelverkehren ist das 

Fahrtenheft gemäß ASOR-Übereinkommen oder gemäß Interbus-Übereinkommen oder 

gemäß der Verordnung (EG) Nr. 2121/98 samt Fahrgastliste (siehe Abschnitt 1.5.) 

mitzuführen. 
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Russland 

Verkehrsart 
Genehmigungs- 

pflicht 

Genehmi- 
gung 

ausgestellt 
von 

Mitzuführende 
Dokumente 

Rundfahrten mit 
geschlossenen Türen 
(Abschnitt 1.2.2.) 

nein   Fahrgastliste oder 
Fahrtenheft (Abschnitt 
1.5.) 

Absetzfahrten 
(Abschnitt 1.2.3.) 

nein   Fahrgastliste oder 
Fahrtenheft (Abschnitt 
1.5.) 

Abholfahrten 
(Abschnitt 1.2.4.) 

ja, auch wenn 
technischer 
Fahrzeugbericht für 
Busse mitgeführt wird 

BMVIT  Genehmigung gem. § 11 
Abs. 1 Z 2 GelverkG 

 Fahrgastliste oder 
Fahrtenheft (Abschnitt 
1.5.) 

Pendelverkehre 
(Abschnitt 1.2.1.) 

ja, auch wenn 
technischer 
Fahrzeugbericht für 
Busse mitgeführt wird 

BMVIT  Genehmigung gem. § 11 
Abs. 1 Z 2 GelverkG 

 Fahrgastliste oder 
Fahrtenheft (Abschnitt 
1.5.) 

restliche 
Gelegenheitsverkehre 

ja, auch wenn 
technischer 
Fahrzeugbericht für 
Busse mitgeführt wird 

BMVIT  Genehmigung gem. § 11 
Abs. 1 Z 2 GelverkG 

 Fahrgastliste oder 
Fahrtenheft (Abschnitt 
1.5.) 

Hinweise: 

 Russland ist als Rechtsnachfolger der UdSSR betreffend das Abkommen zwischen der 

Österreichischen Bundesregierung und der Regierung der Sozialistischen 

Sowjetrepubliken über den internationalen Straßenverkehr (BGBl. Nr. 453/1973) 

anzusehen. 

 Obige Angaben gelten sowohl für bilaterale Fahrten als auch für Transitfahrten; 

 Als Fahrtenheft ist entweder ein Fahrtenheft gemäß ASOR-Übereinkommen, gemäß 

Interbus-Übereinkommen oder gemäß der Verordnung (EG) Nr. 2121/98 mitzuführen 

(siehe Abschnitt 1.5.). 



GK-0410 GZ BMF-010304/0009-IV/8/2007 idF GZ BMF-010304/0008-IV/8/2009 vom 18. Juni 2009 

 

© Bundesministerium für Finanzen 10 - 28 

San Marino 

Verkehrsart 
Genehmigungs-

pflicht 

Genehmi-
gung 

ausgestellt 
von 

Mitzuführende 
Dokumente 

Rundfahrten mit 
geschlossenen Türen 
(Abschnitt 1.2.2.) 

ja BMVIT  § 11 Genehmigung 

 Kontrolldokument (ASOR-
Fahrtenblatt oder 
Interbus-Fahrtenblatt) 

Absetzfahrten 
(Abschnitt 1.2.3.) 

ja BMVIT  § 11 Genehmigung 

 Kontrolldokument (ASOR-
Fahrtenblatt oder 
Interbus-Fahrtenblatt) 

Abholfahrten 
(Abschnitt 1.2.4.) 

ja BMVIT  § 11 Genehmigung 

 Kontrolldokument (ASOR-
Fahrtenblatt oder 
Interbus-Fahrtenblatt) 

Pendelverkehre 
(Abschnitt 1.2.1.) 

ja BMVIT  § 11 Genehmigung 

 Kontrolldokument (ASOR-
Fahrtenblatt oder 
Interbus-Fahrtenblatt) 

restliche 
Gelegenheitsverkehre  

ja BMVIT  § 11 Genehmigung 

 Kontrolldokument (ASOR-
Fahrtenblatt oder 
Interbus-Fahrtenblatt) 

Hinweise: 

 Kein Abkommen; 

 Obige Angaben gelten sowohl für bilaterale Fahrten als auch für Transitfahrten. 
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Schweiz 

Verkehrsart 
Genehmigungs- 

pflicht 

Genehmi- 
gung 

ausgestellt 
von 

Mitzuführende 
Dokumente 

Gelegenheitsverkehr 
(Abschnitt 1.2.) 

nein   Schweizerische Lizenz 
(Abschnitt 2.5.); 

 Fahrtenheft (Abschnitt 
1.5.) 

Dreiländerverkehr mit 
Drittländern 
(Beförderungen 
von/nach Österreich 
von/nach einem 
Nicht-EU/EWR-Staat) 

ja BMVIT  Genehmigung gem. § 11 
Abs. 1 Z 2 GelverkG;  

 Fahrgastliste oder 
Fahrtenheft (Abschnitt 
1.5.) 

Hinweise: 

 Abkommen EG – Schweiz, ABl. EG Nr. L 114 vom 30.04.2002 S. 91; 

 Obige Angaben gelten sowohl für bilaterale Fahrten als auch für Transitfahrten; 

 Als Fahrtenheft ist ein Fahrtenheft gemäß der Verordnung (EG) Nr. 2121/98 mitzuführen 

(siehe Abschnitt 1.5.); 

 Sowohl die Kabotage im Binnenmarkt als auch die nationale Kabotage in Österreich ist 

nicht zulässig! 
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Serbien 

Verkehrsart 
Genehmigungs- 

pflicht 

Genehmi- 
gung 

ausgestellt 
von 

Mitzuführende 
Dokumente 

Rundfahrten mit 
geschlossenen Türen 
(Abschnitt 1.2.2.) 

nein   Fahrtenheft (Abschnitt 
1.5.) 

Absetzfahrten 
(Abschnitt 1.2.3.) 

nein   Fahrtenheft (Abschnitt 
1.5.) 

Abholfahrten 
(Abschnitt 1.2.4.) 

ja, auch wenn 
technischer 
Fahrzeugbericht für 
Busse mitgeführt wird 

BMVIT  Genehmigung gem. § 11 
Abs. 1 Z 2 GelverkG 

 Fahrtenheft (Abschnitt 
1.5.) 

Pendelverkehre 
(Abschnitt 1.2.1.) 

ja, auch wenn 
technischer 
Fahrzeugbericht für 
Busse mitgeführt wird 

BMVIT  Genehmigung gem. § 11 
Abs. 1 Z 2 GelverkG 

 Fahrtenheft (Abschnitt 
1.5.) 

restliche 
Gelegenheitsverkehre 

ja, auch wenn 
technischer 
Fahrzeugbericht für 
Busse mitgeführt wird 

BMVIT  Genehmigung gem. § 11 
Abs. 1 Z 2 GelverkG 

 Fahrtenheft (Abschnitt 
1.5.) 

Hinweise: 

 Protokoll vom 20.6.2005; 

 Obige Angaben gelten sowohl für bilaterale Fahrten als auch für Transitfahrten; 

 Als Fahrtenheft ist entweder ein Fahrtenheft gemäß ASOR-Übereinkommen, gemäß 

Interbus-Übereinkommen oder gemäß der Verordnung (EG) Nr. 2121/98 samt 

Fahrgastliste mitzuführen (siehe Abschnitt 1.5.). 
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Türkei 

Verkehrsart 
Genehmigungs- 

pflicht 

Genehmi- 
gung 

ausgestellt 
von 

Mitzuführende 
Dokumente 

Rundfahrten mit 
geschlossenen Türen 
(Abschnitt 1.2.2.) 

nein   Interbus-Fahrtenheft 
(Anlage 3) 

Absetzfahrten 
(Abschnitt 1.2.3.) 

nein   Interbus-Fahrtenheft 
(Anlage 3) 

Abholfahrten 
(Abschnitt 1.2.4.) 

nein   Interbus-Fahrtenheft 
(Anlage 3) 

Pendelverkehre 
(Abschnitt 1.2.1.) 

ja, auch wenn 
technischer 
Fahrzeugbericht für 
Busse mitgeführt wird 

BMVIT  Genehmigung gem. § 11 
Abs. 1 Z 2 GelverkG oder 
Kontingentgenehmigung  

 Fahrtenheft (Abschnitt 
1.5.) 

Sonstige ja, auch wenn 
technischer 
Fahrzeugbericht für 
Busse mitgeführt wird 

BMVIT  Genehmigung gem. § 11 
Abs. 1 Z 2 GelverkG oder 
Kontingentgenehmigung 
oder Interbus-
Genehmigung  

 Fahrtenheft (Abschnitt 
1.5.) 

Hinweise: 

 Interbus-Übereinkommen; 

 Obige Angaben gelten sowohl für bilaterale Fahrten als auch für Transitfahrten; 

 Als Fahrtenheft ist bei allen Gelegenheitsverkehren – bis auf Pendelverkehre – das 

Fahrtenheft gemäß Interbus-Übereinkommen mitzuführen; bei Pendelverkehren 

Fahrtenheft gemäß ASOR-Übereinkommen oder gemäß Interbus-Übereinkommen oder 

gemäß der Verordnung (EG) Nr. 2121/98 samt Fahrgastliste (siehe Abschnitt 1.5.). 
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Ukraine 

Verkehrsart 
Genehmigungs- 

pflicht 

Genehmi- 
gung 

ausgestellt 
von 

Mitzuführende 
Dokumente 

Pendelverkehre 
(Abschnitt 1.2.1) 

ja, auch wenn 
technischer 
Fahrzeugbericht für 
Busse mitgeführt wird 

BMVIT  Genehmigung gem. § 11 
Abs. 1 Z 2 GelverkG oder 
Kontingentgenehmigung  

 Fahrtenheft (Abschnitt 
1.5.) 

Rundfahrten mit 
geschlossenen Türen 
(Abschnitt 1.2.2.) 

nein, wenn 
technischer 
Fahrzeugbericht für 
Busse mitgeführt wird 

  Fahrtenheft (Abschnitt 
1.5.); 

 technischer 
Fahrzeugbericht für Busse 
(Abschnitt 2.3.2.) 

ja, wenn kein 
technischer 
Fahrzeugbericht für 
Busse mitgeführt wird 

BMVIT  Genehmigung gem. § 11 
Abs. 1 Z 2 GelverkG oder 
Kontingentgenehmigung  

 Fahrtenheft (Abschnitt 
1.5.) 

Absetzfahrten 
(Abschnitt 1.2.3) 

nein, wenn 
technischer 
Fahrzeugbericht für 
Busse mitgeführt wird 

  Fahrtenheft (Abschnitt 
1.5.); 

 technischer 
Fahrzeugbericht für Busse 
(Abschnitt 2.3.2.) 

ja, wenn kein 
technischer 
Fahrzeugbericht für 
Busse mitgeführt wird 

BMVIT  Genehmigung gem. § 11 
Abs. 1 Z 2 GelverkG oder 
Kontingentgenehmigung  

 Fahrtenheft (Abschnitt 
1.5.) 

Abholfahrten 
(Abschnitt 1.2.4.) 

nein, wenn 
technischer 
Fahrzeugbericht für 
Busse mitgeführt wird 

  Fahrtenheft (Abschnitt 
1.5.); 

 technischer 
Fahrzeugbericht für Busse 
(Abschnitt 2.3.2.) 

ja, wenn kein 
technischer 
Fahrzeugbericht für 
Busse mitgeführt wird 

BMVIT  Genehmigung gem. § 11 
Abs. 1 Z 2 GelverkG oder 
Kontingentgenehmigung  

 Fahrtenheft (Abschnitt 
1.5.) 
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Verkehrsart 
Genehmigungs- 

pflicht 

Genehmi- 
gung 

ausgestellt 
von 

Mitzuführende 
Dokumente 

sonstige 
Gelegenheitsverkehre 

nein, wenn 
technischer 
Fahrzeugbericht für 
Busse mitgeführt wird 

  Fahrtenheft (Abschnitt 
1.5.); 

 technischer 
Fahrzeugbericht für Busse 
(Abschnitt 2.3.2.) 

ja, auch wenn 
technischer 
Fahrzeugbericht für 
Busse mitgeführt wird 

BMVIT  Genehmigung gem. § 11 
Abs. 1 Z 2 GelverkG oder 
Kontingentgenehmigung  

 Fahrtenheft (Abschnitt 
1.5.) 

Hinweise: 

 Abkommen aus 2002 mit vereinbartem Kontingentaustausch; 

 Obige Angaben gelten sowohl für bilaterale Fahrten als auch für Transitfahrten; 

 Die Genehmigungsbefreiung ist nur unter der Voraussetzung, dass ein technischer 

Fahrzeugbericht für Busse (Abschnitt 2.3.2.) vorgewiesen wird, möglich; 

 Als Fahrtenheft ist entweder ein Fahrtenheft gemäß ASOR-Übereinkommen, gemäß 

Interbus-Übereinkommen oder gemäß der Verordnung (EG) Nr. 2121/98 samt 

Fahrgastliste mitzuführen (siehe Abschnitt 1.5.). 



GK-0410 GZ BMF-010304/0009-IV/8/2007 idF GZ BMF-010304/0008-IV/8/2009 vom 18. Juni 2009 

 

© Bundesministerium für Finanzen 10 - 34 

Nicht angeführte Länder 

Verkehrsart 
Genehmigungs- 

pflicht 

Genehmi- 
gung 

ausgestellt 
von 

Mitzuführende 
Dokumente 

Pendelverkehre 
(Abschnitt 1.2.1.) 

ja BMVIT  Genehmigung gem. § 11 
Abs. 1 Z 2 GelverkG;  

 Fahrgastliste oder 
Fahrtenheft (Abschnitt 
1.5.) 

Rundfahrten mit 
geschlossenen Türen 
(Abschnitt 1.2.2.) 

ja BMVIT  Genehmigung gem. § 11 
Abs. 1 Z 2 GelverkG;  

 Fahrgastliste oder 
Fahrtenheft (Abschnitt 
1.5.) 

Absetzfahrten 
(Abschnitt 1.2.3.) 

ja BMVIT  Genehmigung gem. § 11 
Abs. 1 Z 2 GelverkG;  

 Fahrgastliste oder 
Fahrtenheft (Abschnitt 
1.5.) 

Abholfahrten 
(Abschnitt 1.2.4.) 

ja BMVIT  Genehmigung gem. § 11 
Abs. 1 Z 2 GelverkG;  

 Fahrgastliste oder 
Fahrtenheft (Abschnitt 
1.5.) 

andere 
Gelegenheitsverkehre 

ja BMVIT  Genehmigung gem. § 11 
Abs. 1 Z 2 GelverkG;  

 Fahrgastliste oder 
Fahrtenheft (Abschnitt 
1.5.) 

Hinweise: 

 Keine Abkommen; 

 Obige Angaben gelten sowohl für bilaterale Fahrten als auch für Transitfahrten; 

 Als Fahrtenheft ist entweder ein Fahrtenheft gemäß ASOR-Übereinkommen, gemäß 

Interbus-Übereinkommen oder gemäß der Verordnung (EG) Nr. 2121/98 samt 

Fahrgastliste mitzuführen (siehe Abschnitt 1.5.). 
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Anlage 2 

Fahrtenblätter gemäß dem ASOR-Übereinkommen 
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Anlage 3 

Fahrtenblätter gemäß dem Interbus-Übereinkommen 
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Anlage 4 

§ 11-Genehmigung 
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Anlage 5 

Genehmigung auf Grund des Interbus-Übereinkommens 
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Anlage 6 

Technischer Fahrzeugbericht für Busse (COP-DOK) 
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Anlage 7 

Kontingentgenehmigung 
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Anlage 8 

Gemeinschaftslizenz 
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Anlage 9 

Schweizer Lizenz für den grenzüberschreitenden 

Personenverkehr 

 



GK-0410 GZ BMF-010304/0009-IV/8/2007 idF GZ BMF-010304/0008-IV/8/2009 vom 18. Juni 2009 

 

© Bundesministerium für Finanzen 60 - 5 

. 


	0. Einführung
	0.1. Rechtsgrundlagen
	0.2. Geltungsbereich

	1. Begriffsbestimmungen
	1.1. Linienverkehr
	1.2. Gelegenheitsverkehr
	1.2.1. Pendelverkehr
	1.2.2. Rundfahrten mit geschlossenen Türen
	1.2.3. Absetzfahrten
	1.2.4. Abholfahrten
	1.2.5. Restliche Gelegenheitsverkehrsdienste

	1.3. Kabotage
	1.4. Omnibusse
	1.5. Fahrtenblatt
	1.6. Berechtigungsurkunde (Konzession)

	2. Grenzüberschreitende Personengelegenheitsverkehre
	2.1. Gelegenheitsverkehrs-Gesetz 1996
	2.1.1. Genehmigungspflicht
	2.1.2. Genehmigungsfreiheit

	2.2. Bilaterale Vereinbarungen
	2.2.1. Genehmigungspflicht
	2.2.2. Genehmigungsfreiheit

	2.3. Interbus-Übereinkommen
	2.3.1. Genehmigungspflicht
	2.3.2. Genehmigungsfreiheit
	2.3.3. Steuer- und Zollbestimmungen

	2.4. Mitzuführende Dokumente
	2.5. Abkommen EG – Schweiz

	3. Kabotage
	4. Kontrolle
	5. Strafbestimmungen
	5.1. Unternehmer
	5.2. Lenker

	Anlage 1
	Übersicht über die Genehmigungspflicht im Personenverkehr auf der Straße im Nicht-EU/EWR-Bereich
	Albanien
	Andorra
	Belarus
	Bosnien-Herzegowina
	Kroatien
	Mazedonien
	Moldau
	Montenegro
	Russland
	San Marino
	Schweiz
	Serbien
	Türkei
	Ukraine
	Nicht angeführte Länder

	Anlage 2
	Fahrtenblätter gemäß dem ASOR-Übereinkommen
	Anlage 3
	Fahrtenblätter gemäß dem Interbus-Übereinkommen
	Anlage 4
	§ 11-Genehmigung
	Anlage 5
	Genehmigung auf Grund des Interbus-Übereinkommens
	Anlage 6
	Technischer Fahrzeugbericht für Busse (COP-DOK)
	Anlage 7
	Kontingentgenehmigung
	Anlage 8
	Gemeinschaftslizenz
	Anlage 9
	Schweizer Lizenz für den grenzüberschreitenden Personenverkehr

